
VII. Resolutionen aufgrund der Berichte des Sechsten Ausschusses

679

12. ermutigt die Mitgliedstaaten und das Internationa-
le Komitee vom Roten Kreuz, bei der Übermittlung von In-
formationen an den Generalsekretär den Schwerpunkt auf
neue Entwicklungen und Aktivitäten während des Berichts-
zeitraums zu legen;

13. ermutigt die Mitgliedstaaten, zu erkunden, wie die
Vorlage von Informationen für künftige Berichte des Gene-
ralsekretärs erleichtert werden kann, und in diesem Zusam-
menhang die Zweckmäßigkeit der Ausarbeitung von Leitlini-
en oder eines Fragebogens zu prüfen, erforderlichenfalls mit
Unterstützung des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz, auf Ersuchen der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls
in Absprache mit dem Sekretariat;

14. beschließt, den Punkt „Stand der Zusatzprotokolle
zu den Genfer Abkommen von 1949 über den Schutz der Op-
fer bewaffneter Konflikte“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/30

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 6. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/471,
Ziff. 7)72.

65/30. Erwägung wirksamer Maßnahmen zur
Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit 
der diplomatischen und konsularischen
Vertretungen und Vertreter

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs73,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, freundschaftliche
Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten
zu entwickeln und zu festigen,

überzeugt, dass die Achtung der Grundsätze und Regeln
des Völkerrechts für die diplomatischen und konsularischen
Beziehungen eine Grundvoraussetzung für die normale Ge-
staltung der Beziehungen zwischen den Staaten und für die
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta der Ver-
einten Nationen ist,

bestürzt über die neuen und wiederkehrenden Gewalt-
handlungen, die an diplomatischen und konsularischen Ver-

tretern sowie an Vertretern internationaler zwischenstaatli-
cher Organisationen und Bediensteten dieser Organisationen
verübt werden und die unschuldige Menschenleben gefähr-
den oder fordern und die normale Tätigkeit dieser Vertreter
und Bediensteten schwer behindern,

mit dem Ausdruck ihres Mitgefühls für die Opfer dieser
rechtswidrigen Handlungen,

besorgt über die Nichtachtung der Unverletzlichkeit der
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertre-
ter,

unter Hinweis darauf, dass alle Personen, die Vorrechte
und Immunitäten genießen, unbeschadet dieser Vorrechte
und Immunitäten verpflichtet sind, die Gesetze und sonstigen
Vorschriften des Empfangsstaats zu achten,

sowie unter Hinweis darauf, dass diplomatische und
konsularische Räumlichkeiten nicht in einer Weise benutzt
werden dürfen, die mit den Aufgaben der diplomatischen
oder konsularischen Vertretungen unvereinbar ist,

nachdrücklich darauf hinweisend, dass die Staaten die
Pflicht haben, rasch alle geeigneten und nach dem Völker-
recht erforderlichen Maßnahmen, auch Maßnahmen präventi-
ver Art, zu ergreifen und die Täter vor Gericht zu bringen,

unter Begrüßung der diesbezüglichen Maßnahmen, wel-
che die Staaten gemäß ihren internationalen Verpflichtungen
bereits ergriffen haben,

in der Überzeugung, dass die Rolle der Vereinten Natio-
nen, zu der auch die mit Resolution 35/168 der Generalver-
sammlung vom 15. Dezember 1980 eingeführten und in spä-
teren Versammlungsresolutionen weiter ausgeführten Be-
richtsverfahren gehören, wichtig ist für die Förderung der Be-
mühungen um die Verbesserung des Schutzes und der Sicher-
heit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen und
Vertreter,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs73;

2. verurteilt entschieden die Gewalthandlungen ge-
gen diplomatische und konsularische Vertretungen und Ver-
treter sowie gegen Vertretungen und Vertreter internationaler
zwischenstaatlicher Organisationen und gegen Bedienstete
dieser Organisationen und betont, dass es für solche Handlun-
gen niemals eine Rechtfertigung geben kann;

3. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die anwend-
baren Grundsätze und Regeln des Völkerrechts für die diplo-
matischen und konsularischen Beziehungen genau zu beach-
ten, anzuwenden und durchzusetzen, so auch während eines
bewaffneten Konflikts, und entsprechend ihren internationa-
len Verpflichtungen insbesondere den Schutz und die Sicher-
heit der in Ziffer 2 genannten Vertretungen, Vertreter und Be-
diensteten zu gewährleisten, die sich von Amts wegen in ihrer
Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten aufhalten, und insbe-
sondere auch praktische Maßnahmen zu ergreifen, um in ih-
rem Hoheitsgebiet rechtswidrige Tätigkeiten von Personen,
Gruppen und Organisationen zu verhindern und zu verbieten,
die die Begehung von Handlungen gegen die Sicherheit die-

72 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Australien, Belgien,
Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Ga-
bun, Ghana, Griechenland, Guinea, Irland, Island, Israel, Italien, Kana-
da, Kolumbien, Kroatien, Kuba, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Malaysia, Malta, Mexiko, Montenegro, Neuseeland, Nie-
derlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Paraguay, Peru, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Födera-
tion, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Süd-
afrika, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 
73 A/65/112 und Add.1.
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ser Vertretungen, Vertreter und Bediensteten befürworten,
dazu anstiften, diese organisieren oder durchführen;

4. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf,
auf nationaler und internationaler Ebene alle geeigneten Maß-
nahmen zu ergreifen, um Gewalthandlungen gegen die in Zif-
fer 2 genannten Vertretungen, Vertreter und Bediensteten zu
verhindern, so auch während eines bewaffneten Konflikts,
und gegebenenfalls unter Mitwirkung der Vereinten Nationen
sicherzustellen, dass diese Handlungen umfassend untersucht
werden, damit die Täter vor Gericht gebracht werden;

5. empfiehlt den Staaten, unter anderem im Rahmen
von Kontakten zwischen den diplomatischen und konsulari-
schen Vertretungen und dem Empfangsstaat eng zusammen-
zuarbeiten, was praktische Maßnahmen zur Verbesserung des
Schutzes und der Sicherheit diplomatischer und konsulari-
scher Vertretungen und Vertreter, auch Maßnahmen präventi-
ver Art, sowie den raschen Austausch von Informationen über
die Umstände betrifft, unter denen sich alle schwerwiegenden
diesbezüglichen Verstöße ereignet haben;

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, im Einklang
mit dem Völkerrecht auf nationaler und internationaler Ebene
alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um jeden
Missbrauch diplomatischer oder konsularischer Vorrechte
und Immunitäten zu verhindern, insbesondere schweren
Missbrauch, namentlich in Verbindung mit Gewalthandlun-
gen;

7. empfiehlt den Staaten, eng mit dem Staat zusam-
menzuarbeiten, in dessen Hoheitsgebiet es möglicherweise
zum Missbrauch diplomatischer oder konsularischer Vor-
rechte und Immunitäten gekommen ist, so auch indem sie In-
formationen austauschen und seinen Justizbehörden Unter-
stützung gewähren, damit die Täter vor Gericht gebracht wer-
den;

8. fordert die Staaten, die den Übereinkünften, die
sich auf den Schutz und die Sicherheit der diplomatischen
und konsularischen Vertretungen und Vertreter beziehen,
noch nicht beigetreten sind, auf, dies zu erwägen;

9. fordert die Staaten auf, im Falle einer Streitigkeit
im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen ihre internatio-
nalen Verpflichtungen betreffend den Schutz der Vertretun-
gen beziehungsweise die Sicherheit der in Ziffer 2 genannten
Vertreter und Bediensteten von den für eine friedliche Streit-
beilegung zur Verfügung stehenden Mitteln Gebrauch zu ma-
chen, einschließlich der Guten Dienste des Generalsekretärs,
und ersucht den Generalsekretär, soweit ihm dies angebracht
erscheint, den unmittelbar betroffenen Staaten seine Guten
Dienste anzubieten;

10. richtet die nachdrückliche Aufforderung an

a) alle Staaten, dem Generalsekretär in knapper
Form, rasch und im Einklang mit den von ihm erstellten Leit-
linien74 über schwere Verstöße gegen den Schutz und die Si-

cherheit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen
und Vertreter sowie der Vertretungen und Vertreter mit diplo-
matischem Status bei internationalen zwischenstaatlichen Or-
ganisationen Bericht zu erstatten;

b) den Staat, in dem der Verstoß erfolgte, und, soweit
möglich, den Staat, in dem sich der Tatverdächtige aufhält,
dem Generalsekretär in knapper Form, rasch und im Einklang
mit den von ihm erstellten Leitlinien über die Maßnahmen
Bericht zu erstatten, die ergriffen wurden, um den Täter vor
Gericht zu stellen, und schließlich im Einklang mit seinen
Rechtsvorschriften den Ausgang des Verfahrens gegen den
Täter bekanntzugeben sowie über die Maßnahmen Bericht zu
erstatten, die ergriffen wurden, um zu verhindern, dass sich
derartige Verstöße wiederholen;

11. ersucht den Generalsekretär,

a) allen Staaten unverzüglich ein Rundschreiben zu-
kommen zu lassen, das sie an das Ersuchen in Ziffer 10 erin-
nert;

b) die ihm gemäß Ziffer 10 vorgelegten Berichte
nach Erhalt an alle Staaten weiterzuleiten, sofern der bericht-
erstattende Staat nichts anderes beantragt;

c) wenn angebracht, die unmittelbar betroffenen
Staaten auf die in Ziffer 10 vorgesehenen Berichtsverfahren
hinzuweisen, wenn gemäß Ziffer 10 a) ein schwerer Verstoß
gemeldet wurde;

d) die Staaten, in denen solche Verstöße vorgekom-
men sind, zu ermahnen, wenn die Berichte gemäß Ziffer 10 a)
oder die Folgeberichte gemäß Ziffer 10 b) nicht innerhalb ei-
ner angemessenen Frist vorgelegt wurden;

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Staaten
in dem in Ziffer 11 a) genannten Rundschreiben zu bitten,
ihm ihre Auffassungen zu den Maßnahmen mitzuteilen, die
zu ergreifen sind oder bereits ergriffen wurden, um den
Schutz und die Sicherheit der diplomatischen und konsulari-
schen Vertretungen und Vertreter sowie der Vertretungen und
Vertreter mit diplomatischem Status bei internationalen zwi-
schenstaatlichen Organisationen zu verbessern;

13. ersucht den Generalsekretär ferner, der General-
versammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen
Bericht vorzulegen, der Folgendes enthält:

a) Informationen über den Stand der Ratifikationen
der in Ziffer 8 genannten Rechtsakte beziehungsweise der
Beitritte zu diesen;

b) eine Zusammenfassung der gemäß den Ziffern 10
und 12 eingegangenen Berichte beziehungsweise zum Aus-
druck gebrachten Auffassungen;

14. bittet den Generalsekretär, etwaige Auffassungen,
die er zu den in Ziffer 13 genannten Angelegenheiten zu äu-
ßern wünscht, in seinen Bericht an die Generalversammlung
aufzunehmen;

15. beschließt, den Punkt „Erwägung wirksamer Maß-
nahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit
der diplomatischen und konsularischen Vertretungen und

74 A/42/485, Anhang.
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Vertreter“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/31

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 6. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/472,
Ziff. 10)75.

65/31. Bericht des Sonderausschusses für die Charta 
und die Stärkung der Rolle der Vereinten
Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 3499 (XXX) vom
15. Dezember 1975, mit der sie den Sonderausschuss für die
Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen
einsetzte, sowie auf ihre auf späteren Tagungen verabschiede-
ten einschlägigen Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/233 vom
17. August 1993 über die Neubelebung der Tätigkeit der Ge-
neralversammlung,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/62 vom
11. Dezember 1992 über die Frage der ausgewogenen Vertre-
tung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicher-
heitsrat,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Offenen Ar-
beitsgruppe zur Frage der ausgewogenen Vertretung und der
Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat und zu
anderen mit dem Sicherheitsrat zusammenhängenden Fra-
gen76,

unter Hinweis auf diejenigen Teile ihrer Resolution
47/120 B vom 20. September 1993, die für die Tätigkeit des
Sonderausschusses von Bedeutung sind,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 51/241 vom
31. Juli 1997 über die Stärkung des Systems der Vereinten
Nationen und ihre Resolution 51/242 vom 15. September
1997 mit dem Titel „Ergänzung zur ‚Agenda für den Frie-
den‘“, mit der sie die der Resolution als Anlage beigefügten
Texte betreffend die Koordinierung und die Frage der von
den Vereinten Nationen verhängten Sanktionen annahm, 

besorgt über die besonderen wirtschaftlichen Probleme,
vor die sich bestimmte Staaten infolge der Durchführung von
Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen gestellt sehen, die
der Sicherheitsrat gegen andere Staaten ergriffen hat, sowie
berücksichtigend, dass die Mitglieder der Vereinten Nationen
nach Artikel 49 der Charta der Vereinten Nationen verpflich-
tet sind, einander bei der Durchführung der vom Rat be-
schlossenen Maßnahmen gemeinsam handelnd Beistand zu
leisten,

unter Hinweis darauf, dass Drittstaaten, die sich vor be-
sondere wirtschaftliche Probleme dieser Art gestellt sehen,
nach Artikel 50 der Charta das Recht haben, den Sicherheits-
rat zwecks Lösung dieser Probleme zu konsultieren,

sowie unter Hinweis darauf, dass der Internationale Ge-
richtshof das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Na-
tionen ist, und in Bekräftigung seiner Befugnisse und seiner
Unabhängigkeit,

eingedenk der Verabschiedung der überarbeiteten Ar-
beitspapiere zu den Arbeitsmethoden des Sonderausschus-
ses77,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über das Repertory of Practice of United Nations Organs
(Repertorium der Praxis der Organe der Vereinten Nationen)
und das Repertoire of the Practice of the Security Council
(Repertorium der Praxis des Sicherheitsrats78,

sowie Kenntnis nehmend von den Ziffern 106 bis 110,
176 und 177 des Ergebnisses des Weltgipfels 200579,

eingedenk des Beschlusses des Sonderausschusses, in
dem er seine Bereitschaft bekundete, gegebenenfalls an der
Umsetzung von Beschlüssen mitzuwirken, die auf der Plenar-
tagung auf hoher Ebene der sechzigsten Tagung der General-
versammlung im September 2005 im Hinblick auf die Charta
und etwaige Änderungen daran gefasst werden könnten80,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/51 vom 11. De-
zember 1995, 51/208 vom 17. Dezember 1996, 52/162 vom
15. Dezember 1997, 53/107 vom 8. Dezember 1998, 54/107
vom 9. Dezember 1999, 55/157 vom 12. Dezember 2000,
56/87 vom 12. Dezember 2001, 57/25 vom 19. November
2002, 58/80 vom 9. Dezember 2003 und 59/45 vom 2. De-
zember 2004,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 64/115 vom
16. Dezember 2009 und das in der dazugehörigen Anlage ent-
haltene Dokument „Verhängung und Umsetzung von Sank-
tionen der Vereinten Nationen“,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses
über seine Tagung 201081,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit, die der
Sonderausschuss geleistet hat, um die Staaten dazu zu ermu-
tigen, ihre Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit der Verhü-
tung und friedlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen
ihnen zu lenken, die geeignet sind, die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit zu gefährden,

75 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter Ägyptens im Namen des Präsidiums im Ausschuss vorgelegt.
76 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supple-
ment No. 47 (A/63/47).

77 Ebd., Sixty-first Session, Supplement No. 33 (A/61/33), Ziff. 72.
78 A/65/214.
79 Siehe Resolution 60/1.
80 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supple-
ment No. 33 (A/60/33), Ziff. 77.
81 Ebd., Sixty-fifth Session, Supplement No. 33 (A/65/33).




